
 

Abweichend von der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis 

Nordfriesland (Abfallgebührensatzung) vom 09.11.2020, geändert durch die 1. 

Nachtragssatzung vom 21.11.2022 wird bei der Selbstanlieferung ab dem 01.01.2026 

eine Gebühr 

wie folgt erhoben. Der neu aufgenommene Zwischentarif für Anlieferungen über 150 

kg bis 200 kg wird bei der nächsten Satzungsänderung mitberücksichtigt. 

 

 

§ 7 
Höhe der Benutzungsgebühren bei Selbstanlieferung 

 
(1)       Die Benutzungsgebühr bei der Selbstanlieferung von Abfällen auf den 

Abfallentsorgungsanlagen des Kreises oder bei den vom Kreis oder seinen 
beauftragten Dritten benannten Stellen beträgt für die nachstehenden 
Entsorgungsanlagen und/bzw. Abfallarten 

1. Anlieferung auf den Sortierschleifen 
1.1. Anlieferungen bis 50 kg (Einheitsgebühr)                                7,00 € 
1.2. Anlieferungen über 50 kg bis 100 kg (Einheitsgebühr)          14,00 € 
1.3. Anlieferungen über 100 kg. bis 150 kg (Einheitsgebühr)       21,00 € 
1.4. Anlieferungen über 150 kg bis 200 kg (Einheitsgebühr)        28,00 € 
1.5. Anlieferung über 200 kg je angefangene 20 kg                       4,76 € 

 
2. Anlieferung bei den Umschlagstationen bzw. Umschlaghallen 

2.1. Anlieferungen bis 50 kg (Einheitsgebühr)                                 7,00 € 
2.2. Anlieferungen über 50 kg bis 100 kg (Einheitsgebühr)           14,00 € 
2.3. Anlieferungen über 100 kg. bis 150 kg (Einheitsgebühr)        21,00 € 
2.4. Anlieferungen über 100 kg bis 200 kg (Einheitsgebühr)         28,00 € 
2.5. Anlieferung über 200 kg je angefangene 20 kg                        4,76 € 

 
 


